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Vertrag mit der Witwe Wolf über eine zu errichtende Mauer entlang des herrschaftlichen Bockwingerts in Vaduz. 
Kopie Hohenliechtenstein, 1721 Juni 7, AT-HAL, H 2613, unfol. 
 
[1] Auff gnädigte ratification des durchleuchtigen fürsten und herren, herren Anton Florian1 des 
Heyligen Römischen Reichs2 fürsten und regierern des hauses Liechtenstein von Nikolspurg, in 
Schlesien zu Troppau und Jägerndorff hertzogen, graffen zu Rittberg, rittern des goldenen Vließes, 
grand d'Espagne der erstern class3, der römisch kayerlich und königlich catholischen mayestät 
würckhlichen geheimben rath und obristen hoffmeisters, auch seiner königlich catholischen 
mayestät obrist stallmeisters etc., auch beschehenen verordnung einer hochfürstlichen dermahln 
alhier anwesenden löblichen commission ist anheuth zu endt gesezten dato entzwischen der 
alhiesig hochfürstlichen verwaltung an einem dan der verwittibten Florian Wolffin4 mit zuzug des 
ihr von obrigkeits wegen zugethanen vogt und bruders Thomas Walser5, jetzmahligen hauptzoller 
am andern theill, nachfolgender contract und respective revers beliebet und zu ewigen zeiten 
festhaltig geschloßen worden, als nachdeme höchst gedachte seine hochfürstlich durchlaucht 
schon ehemahl in anno 1718 durch dero dazumahln alhier fürgeweste löbliche commission, und 
zwar bey empfangener erbhuldigung dem herrschafftlichen rebgartten, genant der Bock6, mit einer 
feldtmaur ringsherumb zu verfaßen gnädigst angeordnet haben. Und denen auch gehorsamster 
zufolge in dem erst entwichenen 1720 jahr von der alten maur hinweck der kirchenstraas nach biß 
an gedachter Wolffin guth fürgefahren, auch noch eingenohmenen augenschein von löblich 
erwehnter commission dieses so nützlich als zimliche werck noch dießes jahr, und zwar sobald es 
immer möglich, biß an den herrschafftlichen torgl oder preshauß fortzusetzen und durch ermeltem 
rebgartten von den außern feldern sowohln, alß von der dickerwehnten Florian Wolffin guth zu 
befridigen und neben bey, so viel immer thunlich, die maur der gerede nach zu führen, fernerweit 
vor gut erkennet und beschloßen worden. 
Alß hat ernante wolffische wittib demjenigen platz (welchen obbe- [2] schriebene von der außern 
markung an der kirchenstraß anlegende und schnurgrad an dem herrschafftlichen torgel oder 
preshaus auffzuführen seyende maur von ihrem guth verfangen und dem herrschafftlichen 
rebgartten zu aigen wird) gnädigster landesherrschafft ohne endtgelt frey zu überlaßenen und 
neben deme, wie weltbräuchig, alle diejenige bäume, welche weniger als zwey claffter ab der maur 
stehen hinweck hauen und unter dieser markung der zweyen claffter zu ewigen weltzeiten keinem 
baum setzen zu laßen, vor sich, ire erben und nachkommen außtruckentlich und freywillig sich 
anerbotten und verbunden hat. 
Dargegen aber ermelt hochfürstliche verwaltung ihr nicht allein ebenmäßig demjenigen platz, 
welcher durch gerade ausstellung dieser maur von dem herrschafftlichen ab und dem wolffischen 
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gueth zuwachsen wird, auch ohne endtgelt übrelaßenen und außreben, sonder über alles dießes 
sogr die gantze maur von der erwehnt außere markung biß an den torggel oder preßhauß (alß 
worvon ansonsten sie verwittibte Wolffin denselben antheil gleich es bis dahero mit dem zaun 
gebübet worden, auff ihre aigene kösten aufzuführen, zu verbeßeren und in baulichen ehren zu 
erhalten schuldig wäre) auf aigene herrschafftliche spesen aufzurichten, wo nötig zu verbeßeren 
und zu allen zeiten zu erhalten schuldig und gehalten seyn will. 
Alles getreulich und ohne gefährde, zu wahren urkund und festhaltung deßen seind zwey gleich 
lautende exemplaria aufgerichtet, eins der hochfürstlichen verwaltung, das andere ihr, Wolffin, 
behändiget worden. 
Hohenliechtenstein, den 7. Junii 1721. 
 
[3] [Beilage] 
Contract 
Entzwischen der hochfürstlichen verwaltung und der Florian Wolffin wittib zu Vadutz etc. eine 
sichere feldtmaur ob dem herrschafftlichen rebgartten Bock von der äußern einfart an der 
kirchenstraß biß an daß herrschafftliche preßhauß betreffend. 
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